
Betreff: WG: Hochbegabtenförderung an Schulen 

Von: 

Gesendet: Dienstag, 16. April 2019 14:48 

An: 

Betreff: WG: Hochbegabtenförderung an Schulen 

Sehr geehrt^^^^^^^^J, 

danke für Ihre Anfrage vom 17. März. 

zu Ihrer Bitte und zu Ihrer Frage in Ihrer Mail vom 17. März teile ich Ihnen Folgendes mit: 

Das Ministerium für Bildung gewährt den Schulen keine finanziellen Mittel speziell für die Hochbegabtenförderung. 

Es gibt Schulen mit speziellen Angeboten auch für Hochbegabte, wofür jedoch keine spezielle finanzielle Förderung 

erfolgt. Hochbegabte werden schulartübergreifend aufgrund des Grundsatzes der individuellen Förderung an allen 

Schulen unterstützt. Dies geschieht vornehmlich im normalen Unterricht. Im Haushaltsplan des Landes sind die für 

die Unterrichtsversorgung eingesetzten Mittel ausgewiesen. 

Rechtsbehelfsbelehrung 

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Klage beim Verwaltungsgericht Mainz, 

Ernst-Ludwig-Straße 9, 55116 Mainz, 

E-Mail-Adresse: gbk.vgmz@vgmz.jm.rlp.de 

schriftlich, in elektronischer Form oder zur Niederschrift der Urkundsbeamtin oder des Urkundsbeamten der 

Geschäftsstelle erhoben werden. 

Die Klage muss die Klägerin oder den Kläger, die Beklagte oder den Beklagten sowie den Gegenstand des 

Klagebegehrens bezeichnen. Sie soll einen bestimmten Antrag enthalten. Die zur Begründung dienenden Tatsachen 

und Beweismittel sollen angegeben und die angefochtene Verfügung soll in Unterschrift oder in Abschrift beigefügt 

werden. 

Falls die Klage schriftlich oder zur Niederschrift erhoben wird, sollen der Klage nebst Anlagen so viele Abschriften 

beigefügt werden, dass alle Beteiligten eine Ausfertigung erhalten können. 

Die elektronische Form wird durch eine qualifiziert signierte Datei gewahrt, die nach den Maßgaben der 

Landesverordnung überden elektronischen Rechtsverkehr mit dem öffentlich-rechtlichen Fachgerichtsbarkeiten 

vom 9. Januar 2008 (GVBI. S. 33) in der jeweils geltenden Fassung zu übermitteln ist." 

Mit freundlichen Grüßen 

Im Auftrag 

MINISTERIUM FÜR BILDUNG 

Mittlere Bleiche 61 

55116 Mainz 
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www.bm.rlp.de 

Vo n: 
Gesendet: Sonntag, 17. März 2019 15:52 
An: Poststelle (BM und MWWK) 
Betreff: Hochbegabtenförderung an Schulen 

Antrag nach dem LTranspG, VIG 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

bitte senden Sie mir Folgendes zu: 

Eine Auflistung an welche Schulen in den vergangenen drei Jahren wie viele Mittel zur Hochbegabtenförderung 
gingen. Wie groß waren die vergeben dafür Mittel insgesamt? 

Dies ist ein Antrag auf Auskunft bzw. Einsicht nach § 2 Abs. 2 Landestransparenzgesetz (LTranspG) bzw. nach § 2 
Abs. 1 des Gesetzes zur Verbesserung der gesundheitsbezogenen Verbraucherinformation (VIG), soweit 
Verbraucherinformationen nach § 2 Abs. 1 VIG betroffen sind. 

Sollte diese Anfrage wider Erwarten keine einfache Anfrage sein, bitte ich Sie darum, mich vorab über den 
voraussichtlichen Verwaltungsaufwand sowie die voraussichtlichen Kosten für die Akteneinsicht bzw. Aktenauskunft 
zu informieren. Soweit Verbraucherinformationen betroffen sind, bitte ich Sie zu prüfen, ob Sie mir die erbetene 
Akteneinsicht bzw. Aktenauskunft nach § 7 Abs. 1 Satz 2 VIG auf elektronischem Wege kostenfrei gewähren können. 

Mit Verweis auf § 12 Abs. 3 Satz 1 LTranspG möchte ich Sie bitten, unverzüglich über den Antrag zu entscheiden. 
Soweit Umwelt- oder Verbraucherinformationen betroffen sind, verweise ich auf § 12 Abs. 3 Satz 2 Nr. 2 LTranspG 
bzw. § 5 Abs. 2 VIG und bitte Sie, mir die erbetenen Informationen baldmöglichst, spätestens bis zum Ablauf eines 
Monats nach Antragszugang zugänglich zu machen. 

Sollten Sie für diesen Antrag nicht zuständig sein, bitte ich Sie, ihn an die zuständige Behörde weiterzuleiten und 
mich darüber zu unterrichten. Ich widerspreche ausdrücklich der Weitergabe meiner Daten an Dritte. 

Ich bitte Sie um eine Antwort in elektronischer Form (E-Mail) und möchte Sie um eine Empfangsbestätigung bitten. 
Vielen Dank für Ihre Mühe! 

Mit freundlichen Grüßen 

Rechtshinweis: Diese E-Mail wurde über den Webservice https://fragdenstaat.de versendet. Antworten werden ggf. 
im Auftrag der Antragstellenden automatisch auf dem Internet-Portal veröffentlicht. Falls Sie noch Fragen haben, 
besuchen Sie https://fragdenstaat.de/hilfe/fuer-behoerden/ 
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